
Die Ausführungen zum Düngerecht sind unvollständig und unverbindlich.

Alle Untersuchungen von Boden- und Pflanzenproben erfolgten durch die BfUL in Nossen.

Foto: Grunert, LfULG

Aktuelle Hinweise zur Frühjahrsdüngung und zum Düngerecht

Pflanzenbautagung Groitzsch, 23.02.2024, Dr. Michael Grunert
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Stoffstrombilanzverordnung

Wer ist stoffstrombilanzpflichtig?

Schema gültig seit 1.12.2023

weitere Informationen: 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/stoffstro

mbilanzverordnung-20315.html

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/stoffstrombilanzverordnung-20315.html
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Evaluierung Stoffstrombilanz

Wie geht es weiter mit der Stoffstrombilanz?

- Auswirkungen der Stoffstrombilanzierungen wurden bis 2021 vom BMEL untersucht, dieses hat hierüber Bericht 

erstattet. Dieser Bericht enthielt Vorschläge für notwendige Anpassungen der Regelungen.

- folgende voraussichtliche Inhalte der geänderten StoffBilV sind im Gespräch:

- Definition des Geltungsbereiches soll erweitert, betriebliche Schwellenwerte an Geltungsbereich der DüV 

angepasst werden (siehe Ä10Abs.3 DüV < 15 ha, nicht für Zierpflanzen, Baumschulen, Weide <100kgN/ha, etc.) und

- zusätzlich Bewertung von 3-jährigen P-Bilanzen; evtl. Differenzierung zulässiger P- Bilanzwerte in 

Abhängigkeit von den P-Gehaltsklassen der Böden 

- neue Owi-Tatbestände für wiederholte Bilanzüberschreitung; stufenweise Verschärfung; monetäre Strafen ab 

4-maliger Überschreitung der 3-jährigen Bilanzen...

- Bilanzpflicht von Firmenverbünden soll an Realität angepasst werden

- Es ist möglich, dass Bilanzjahre 2023 und folgende nachträglich bewertet werden sollen.

- Nach gegenwärtigen Informationen ist mit Evaluierung nicht vor Herbst 2024 bzw. Frühjahr 2025 zu rechnen, 

Voraussetzung für Änderungen ist die Änderung des Ä11a im DüngG (gegenwärtig noch nicht geändert).

weitere Informationen: www.landwirtschaft.sachsen.de/stoffstrombilanzverordnung-20315.html

www.landwirtschaft.sachsen.de/besyd

http://www.landwirtschaft.sachsen.de/stoffstrombilanzverordnung-20315.html
http://www.landwirtschaft.sachsen.de/besyd
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Aussaat von Sommergetreide vor Winter

Einstufung nach Düngerecht

Für bis 31.12. ausgesätes 

Getreide zur Körnernut-

zung gilt im Düngerecht:

- dies ist Wintergetreide
(Saatgutetikett oder Sortenein-

stufung sind nicht relevant)

- bei fehlenden Ertrags-

daten kann angenom-

men werden:

75 % des Ertrages des 

Wintergetreides

- Nmin-Anrechnung:

aus 0-90 cm Bodentiefe

In fachlich erweiterter Be-

rechnung BESyD kann 

z.B. Winterbraugerste 

verwendet werden 
(wichtig für Gabenaufteilung)



5 | 23.02.2024 | Dr. Michael Grunert

Zuschläge zum nach DüV ermittelten N-Düngebedarf

auf Grund nachträglich eintretender Umstände, insbes.

Bestandsentwicklung oder Witterungsereignisse (in § 3 Abs. 3 Satz 3 und 4 DüV) 

Information zur Umsetzung in Sachsen wird in Kürze veröffentlicht (abgestimmt mit TH, ST, BB),

vorerst unverbindlicher Hinweis:

1. in Folge von N-Verlagerung aus 0-90 cm Bodentiefe (durch Starkniederschläge)

- in Abhängigkeit von Boden-Klima-Raum und aktueller nutzbarer Feldkapazität in 0-90 cm Bodentiefe

- für begrenzten Zeitraum

2. bei absehbar höherem Ertrag zur Absicherung des Rohproteingehaltes

- in Abhängigkeit von Boden-Klima-Raum, aktueller nutzbarer Feldkapazität in 0-90 cm Bodentiefe

und Erfüllung Bestandskriterium

- für begrenzten Zeitraum und bestimmte Kulturen

- Entnahme der nutzbaren Feldkapazität aus tagaktuellen Karten des DWD, Beleg mit Bildschirmabdruck

- Aufschlag von einmalig max. +10 % auf den nach DüV ermittelten N-Düngebedarf
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Blick nach vorn:

ab 01.02.2025 gelten folgende Regelungen

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland

mit mehrschnittigem Feldfutterbau:

- Pflicht zur streifenförmigen Ausbringung flüssiger organischer und flüssiger 

organisch-mineralischer Düngemittel auf den oder direkt in den Boden

- Mindestwirksamkeit des gesamt-N aus flüssigem Biogasgärrückstand und 

Rindergülle im Jahr des Aufbringens steigt auf 60 %

und für Schweinegülle auf 70 %

auf unbestelltem Ackerland:

- Einarbeitungspflicht innerhalb einer Stunde für organische und organisch-

mineralische Düngemittel incl. Wirtschaftsdünger mit wesentlichem Gehalt 

an N oder NH4-N bei Aufbringung auf unbestelltem Ackerland

(gilt nicht für Festmist Huf- und Klauentiere, Kompost und 

Düngemittel < 2 % TM) (bisher innerhalb 4 Stunden)

Foto: Grunert, LfULG

Foto: Grunert, LfULG
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Ausnahmen von Verpflichtung zur streifenförmigen 

Ausbringung flüssiger organ. u. flüss. org.-mineral. 

Düngemittel auf oder direkt in den Boden noch ENTWURF, unverbindlich!
Allgemeinverfügung für Umsetzung ab dem 1.2.2025 in Sachsen ist in Erarbeitung (abgestimmt mit TH, ST, BB):

Ausnahme von den Vorgaben nach § 6 Abs. 3 Satz 2 wird gemäß § 6 Abs. 3 Satz 3 und 4 DüV umgesetzt:

- nur auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrschnittigem Feldfutterbau

- bei Ausbringung von flüssigen org. und org.-mineral. Düngemitteln mit < 2 % TS-Gehalt

- für Betriebe mit < 15 ha abzüglich bestimmter Flächen (Baumschul-, Rebschul-é, Flªchen mit ausschließl. 

Weidehaltung bei bis zu 100 kg N/ha Stickstoffausscheidung)

und keine außerhalb des Betriebes anfallenden flüss. Wirtschafts-

dünger sowie flüss. org. und org.-miner. Düngemittel, bei denen

es sich um flüssige Gärrückstände aus dem Betrieb einer 

Biogasanlage handelt, übernehmen und aufbringen,

- auf Grund agrarstruktureller Besonderheiten

- mit jeweiligen Schlaggröße bis maximal 0,3 ha

- Schläge mit Flächenanteil von mehr als 30 % mit einer

Hangneigung von mehr als 20 %

- für weitere naturräumliche Gegebenheiten kann ein Einzelantrag beim LfULG Referat 72 gestellt werden,

wenn streifenförmige Aufbringung bzw. direkte Einbringung in den Boden unmöglich oder unzumutbar sind 

(kostenpflichtig, Formular per Post)

Foto: Grunert, LfULG
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Umsetzung Düngerecht in Sachsen

Bitte den Veröffentlichungen des LfULG entnehmen! 

Jetzt UND auch nach Veröffentlichung der Ausnahmen für Sachsen

ist der folgende bundesweit veröffentlichte Artikel irreführend und z.T. falsch!

Informationen zur Umsetzung Düngerecht in Sachsen:
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/

umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

Ausnahmen von Verpflichtung zur streifenförmiger 

Ausbringung flüssiger organ. u. flüss. org.-mineral. 

Düngemittel auf den oder direkt in den Boden (ENTWURF, unverbindlich!)

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html
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Umsetzung Düngerecht in Sachsen

Bitte den Veröffentlichungen des LfULG entnehmen! 
Es gibt teilweise Unterschiede zwischen Bundesländern.

Veröffentlichungen in Zeitschriften können auf anderen

Vorgaben beruhen oder auch grundlegend fehlerhaft sein.

Informationen zur Umsetzung Düngerecht in Sachsen:
https://www.landwirtschaft.sachsen.de/

umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/umsetzungshinweise-dungeverordnung-20300.html
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web-basiertes Bilanzierungs- und

Empfehlungssystem Düngung webBESyD

- komplette Neuprogrammierung, kostenfrei

- Veröffentlichung 2024, Schulungen für Landwirte ab 3. Quartal 2024

Nutzer:

- Landwirte, Berater, Labore, Forschung, Versuchswesen

- aktuell für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg

Ziel, Inhalte:

- rechtlich sichere Berechnung aller Forderungen nach DüV incl. Belege

- umfangreiche zusätzliche und fachlich erweiterte Berechnungen

-Ădas beste aus zwei Welten (BESyD, Repro)ñ + Erweiterungen

Hosting und Datenspeicherung:

- auf Server des Freistaates Sachsen (LfULG), keine updates erforderlich

- kein Datenzugriff durch Dritte

- Freigabemöglichkeit nur durch den Landwirt, z.B. für Berater/Labore,

inhaltlich und zeitlich definierbar

- Rechte an Software/Quellcode liegen beim LfULG

- ist in SN das nach VO (EU) 2021/2115 geforderte 

ĂBetriebsnachhaltigkeitsinstrument Nªhrstoffeñ
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Zeitliche Umsetzung und Schnittstellen

Åkleinere Fehler in Überarbeitung

ÅSommer 2024
N-DBE DüV u. fachl. Erweiterg

ÅSommer 2024Aufzeichnungspflicht

ÅDüV jahresweise 2024, DüV bis 6 Jahre bis 2. Quartal 2024

Åfachliche Erweiterung Ende 2024
P-DBE DüV u. fachl. Erweiterg

ÅEnde 2024K, Mg, pH fachliche Erweiterg

Å2025novellierte Stoffstrombilanz

ÅSommer 2024Humusbilanz

ÅSommer 2024Schlagbilanz/Nährstoffkreislauf

Å2025
LagerKa

Wirtschaftsdüngerverteilplan

Weitere Bausteine in den Folgejahren

ÅSchlaginformationen

ÅBetriebsinformationen
InVeKoS

ÅNitratgebiete, Wasserschutzgebiet

ÅBodenklimaraum

ÅBodenkarte 1:50.000 (Bodenart, 
Durchwurzelg.stiefe, Steingehalté)

GeoDaten

ÅBewirtschaftungsdaten

Åtxt/csv-Import
Ackerschlagkartei 

ÅBodenanalysenLabor
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- Erwartungen bei Politik, Herstellern, Landwirten teilweise unterschiedlich, aber insgesamt hoch

-Ă50 kg N/ha weniger N-Düngung notwendigñ; Ăkann in Anbauverfahren mit reduzierter N-Düngung (rote Gebiete) 

é unter g¿nstigen Bedingungen bis zu 25 % des N-Bedarfs der Pflanze gedeckt werdenñ 

- Option zur Abfederung der geforderten Einsparungen von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

- wirtschaftliche Alternative zu aktuellen Produktionsmitteln -ĂBilanz-freier Stickstoffñ

- positive Wirkung insbes. unter suboptimalen Bedingungen (gering. Nährstoffversorgung, Trockenheit, Hitze é)

- bessere Pflanzenentwicklung und widerstandfähigere Bestände, höheres Ertragspotenzial

-é

Biostimulanzien

Ergebnisse aus Exakt-Parzellenversuchen mit Winterweizen, Wintergerste, Winterraps in 2022 und 2023

in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz (nach: Benecke, LWK NI, 2023):

- 8 signifikante Ergebnisse (dav. 5 negativ) bei 141 Ergebnissen ohne signifikanten Effekt

- bei Ăkritischenñ Anwendungsbedingungen grºÇte Schwankung der Ertrªge und Qualitªten

- Einsatzbedingungen für eine positive Wirkung erscheinen noch als unklar

- Einschätzungen zu Auswirkungen/ Kompensation von Reduktionsvorhaben müssen sich

auf valide, repräsentative Ergebnisse statt auf Annahmen und Hoffnungen stützen.
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- Große, weiter wachsende Produktanzahl mit differenzierter Zusammensetzung und (angestrebter) Wirkung.

- Vielzahl an Faktoren kann Wirkungen entscheidend beeinflussen (Fruchtfolge, Kulturart, Boden, Witterung, 

Trockenheit, Nªsse, Interaktionen mit ausgebrachten (organischen) D¿ngemitteln é) 

- Vor dem Einsatz von Biostimulanzien ist zu klären:

- Welche Zielstellung besteht (Reaktion auf abiotischen Stress?, Nährstoffaufnahme?, Erntegutqualität?)

- Welche Bedingungen liegen vor?

- Es muss bekannt sein, unter welchen Standortbedingen (Witterung, Bodenzustand) und bei welchem 

Entwicklungsstand der jeweiligen Kultur das betreffende Produkt wirkt. Noch erheblicher Handlungsbedarf!

- Bisher Mangel an ausreichenden gesicherten Ergebnisse aus Exaktversuchen für unsere wichtigsten Kulturen 

unter unseren Standortbedingungen. 

- Biostimulanzien können unter bestimmten Bedingungen die Pflanzenentwicklung stimulieren.

Sie können jedoch kaum bestehende gravierende Fehler Ăreparierenñ. 

-Biostimulanzien sind keine tatsªchliche ĂAlternativeñ zu D¿ngemitteln, sie ergänzen den zu Verfügung 

stehenden Werkzeugkasten.

- Es ist kaum zu erwarten, dass Folgen deutlich reduzierter N-Düngung zu z.B. Winterweizen durch den Einsatz 

von Biostimulanzien aktuell tatsächlich gesichert abgefedert werden können. (es sei denn, N-Düngungsniveau lag zu hoch)

- Es bestehen Chancen! Aber bleiben Sie bitte kritisch!

Biostimulanzien - Kurzeinschätzung
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weitere Erhöhung der Effektivität der N-Düngung, Absenkung N-Bilanzen:

- Optimierung N-Menge, Gabenaufteilung u. -zeitpunkt, Stabilisierung

- Ertragsstabilität, Optimierung and. Faktoren (Sorte, Fruchtfolge, Pflanzenschutz, Grundd¿ng. é)

- Reduzierung Spätsommer/Herbst-N-Düngung auf unbedingt Mindest-Niveau

- bringt mittel-/langfristig positive Effekte
(eher insbes. auch auf durchlässigen, weniger fruchtbaren Böden u. bei flachem Grundwasserspiegel)

Absicherung der N-Nutzung/-Bindung im Herbst:

- Kulturartenwahl, Fruchtfolge, keine Brachen

- Zwischenfruchtanbau mit geeigneten Arten/Mischungen

- Aussaat-/Auflaufbedingungen

- Einarbeitung von organischem Material mit weitem C:N => Strohdüngung

Absenkung der N-Mineralisierung im Spätsommer/Herbst:

- Reduzierung der Bodenbearbeitung auf unbedingt erforderliches Niveau

- keine Einarbeitung von Materialien mit leicht verfügbarem N 

- gleichmäßige Verteilung der organischen Düngung auf den Betriebsflächen

- Untersaaten

é..

Handlungsoptionen zur Reduzierung der

N-Verlagerung mit dem Sickerwasser

Zwischenfruchtbestand 28.10.2022  Foto: Grunert, LfULG

Weizen, 29.10.2021  Foto: Grunert, LfULG
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Im Internet unter:   https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Massnahmen_Nitrat-60556-60556.html

Zielstellung, Inhalt, Aufbau

- Umfassender - und auch für nicht tief in der Materie Stehende - verständlicher Katalog von

- Maßnahmen, die in Abhängigkeit von Standort (Boden, Witterung), Landwirtschaftsbetrieb und Kulturart 

- einen Beitrag zur Minderung von N-Einträgen aus diffusen landwirtschaftlichen Quellen in das 

Grundwasser leisten können.

Zielgruppen:

- Landwirte - landwirtschaftliche Beratung, insbesondere in Nitratgebieten

-Behºrden (LfULG, FBZ/ISS é)

- Wasserwirtschaft, Verbände

Autoren aus:

- LfULG: Referate Pflanzenbau, Grundwasser, Grünland, Ökolandbau und weitere

- BfUL Lysimeteranlage Brandis

- AgUmenda GmbH

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verminderung des 

Nitrataustrags aus landwirtschaftlich genutzten Böden

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/Massnahmen_Nitrat-60556-60556.html
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landwirtschaftliche Maßnahmen, die einen Beitrag zur Nitrataustrags-Minderung aus der durchwurzelbaren 

Zone in Sachsen erwarten lassen:

A) allgemeine Maßnahmen (Grundvoraussetzungen für hohe N-Effizienz) (16 Maßnahmen)

B) qualifiziertere N-Düngebedarfsermittlung (N-DBE) als nach DüV (12 Maßnahmen)

C) Ausbringungsstrategien für mineralischen und organischen N (17 Maßnahmen)

D) Nmin zu Vegetationsende minimieren (10 Maßnahmen)

E) Nährstoffbilanzierungen (  3 Maßnahmen)

F) Systemumstellungen und Änderung der Flächennutzung (  6 Maßnahmen)

Auswahl der Maßnahmen erfolgte unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

- Eignung für wichtigste in Sachsen angebaute Kulturarten (Ackerbau, Grünland; keine anderen Dauerkulturen)

- Eignung für maßgebliche sächsische Standortbedingungen,

- es soll weiterhin eine wirtschaftliche Landbewirtschaftung möglich sein,

- Reduzierung N-Emissionen durchwurzelte Zone => Grundwasser; ohne Erhöhung gasförmiger N-Emissionen

- praktische Umsetzbarkeit und Akzeptanz in der Praxis

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verminderung des 

Nitrataustrags aus landwirtschaftlich genutzten Böden
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je Maßnahme kurze Erläuterungen (2 Seiten):

- Benennung von Besonderheiten

- Einschätzung

- der Wirkung auf den Nitratgehalt im 

Sickerwasser und

- der Wirkungsgeschwindigkeit auf Nmin

zu Vegetationsende, den N-Saldo und

den Nitrataustrag

- Wo sind größte Auswirkungen zu erwarten

- Welche Einschränkungen sind zu beachten

- soweit verfügbar, Verweise auf abgesicherte 

sächsische Ergebnisse (1 Seite)

als Beispiel rechts das Maßnahmeblatt

D6: Zwischenfruchtanbau

Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Verminderung des 

Nitrataustrags aus landwirtschaftlich genutzten Böden
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Nitrataustragsminderung landwirtsch. genutzter Böden

Bewertung der Bewirtschaftungsmaßnahmen (Auszug)

Tatsächliche Auswirkungen der Maßnahmen auf den Nitrataustrag und die Bewirtschaftung des Betriebes sind stark abhängig von konkreten 

betrieblichen u. Standortbedingungen. Bewertungen der Tabelle sind daher nur in Zusammenhang mit den Maßnahmeblättern zu betrachten.
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N-DBE Raps,  Risiko Herbst-N-Düngung

Baruth 2022, N-Bemessung nach DüV oder BESyD (fachl. erweitert),   mit/ohne Abzug Herbst-N,  mit/ohne Berücksichtigung aufgenommener N

Ertragsniveau: 35 dt/ha Blattmasse je m² zu VE: 0,8 kg ohne Herbst-N 1 kg mit 50 kg Herbst-N

25 25 74 74164 160 110 619 0 4 00 0 0

-50

180 176 180 131

-50

0

50

100

150

200

Nmin

Abzug Herbst-N

Anrechnung N in Biomasse zu VEN-Düngebedarf

Summe für Pflanzen nutzbarer N (Nmin + N-DBE + in Biomasse)

k
g
 N

/h
a

1) Wird im Programm auf N-DBE DüV gedeckelt

N-DBE BESyD fachl.erw. DüV BESyD fachl.erw. DüV

kg N gesamt 160 160 160 1) 111

kg Herbst-N 0 0 50 50

dt/ha Ertrag 42,2 41,6 41,8 36,7

kg N-Bilanz 45 47 51 27
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=> Kappung des N-

Düngebedarfs nach 

fachlicher Empfehlung 

auf Höhe des N-DBE 

nach DüV

=> Notwendigkeit des 

Herbst-N prüfen!

N-DBE Raps, Risiko Herbst-N-Düngung

Baruth 2022, N-Bemessung nach DüV oder BESyD (fachl. erweitert),   mit/ohne Abzug Herbst-N,  mit/ohne Berücksichtigung aufgenommener N

Ertragsniveau: 35 dt/ha Blattmasse je m² zu VE: 0,8 kg ohne Herbst-N 1 kg mit 50 kg Herbst-N

25 25 74 74164 160 110 619 0 4 00 0 0

-50

180 176 180 131

-50

0

50

100

150

200

Nmin

Abzug Herbst-N

Anrechnung N in Biomasse zu VEN-Düngebedarf

Summe für Pflanzen nutzbarer N (Nmin + N-DBE + in Biomasse)

k
g
 N

/h
a

Problem:

- geringes Wachstum

- Herbst-N nicht  

aufgenommen

- hoher Nmin nach Herbst-

N-Düngung

-Ădoppelter Abzugñ des 

Herbst N als Nmin und 

Herbst-Abzug DüV

=> bei Herbst N-Gabe 

zu geringe N-Düngung

Folge: - 5 dt/ha Ertrag

1) Wird im Programm auf N-DBE DüV gedeckelt

N-DBE BESyD fachl.erw. DüV BESyD fachl.erw. DüV

kg N gesamt 160 160 160 1) 111

kg Herbst-N 0 0 50 50

dt/ha Ertrag 42,2 41,6 41,8 36,7

kg N-Bilanz 45 47 51 27
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N-DBE Raps, Anrechnung Biomasse-N

Christgrün 2022, N-Bemessung nach DüV oder BESyD (fachl. erweitert),   mit/ohne Abzug Herbst-N,  mit/ohne Berücksichtigung aufgenommener N

Ertragsniveau: 35 dt/ha Blattmasse je m² zu VE: 3,3 kg ohne Herbst-N 3,5 kg mit 50 kg Herbst-N

Nmin

Abzug Herbst-N

Anrechnung N in Biomasse zu VEN-Düngebedarf

Summe für Pflanzen nutzbarer N (Nmin + N-DBE + in Biomasse)

k
g
 N

/h
a

ĂProblemñ:

- sehr üppiges Biomasse-

wachstum; bereits ohne 

Herbst-N wird die max. 

N-Anrechnung erreicht

=> aus fachlicher Sicht  

Reduzierung der

N-DBE nach DüV un-

bedingt sinnvoll

- 80 kg N, +1,5 dt Ertrag

N-DBE BESyD fachl.erw. DüV BESyD fachl.erw. DüV

kg N gesamt 95 179 136 171

kg Herbst-N 0 0 50 50

dt/ha Ertrag 42,5 41,0 46,6 39,2

kg N-Saldo - 14 68 17 68
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21 21 29 2995 179 95 121

-90

0

-90

00 0 0

-50

206 290 214 240

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

N-DBE Raps, Anrechnung Biomasse-N

Christgrün 2022, N-Bemessung nach DüV oder BESyD (fachl. erweitert),   mit/ohne Abzug Herbst-N,  mit/ohne Berücksichtigung aufgenommener N

Ertragsniveau: 35 dt/ha Blattmasse je m² zu VE: 3,3 kg ohne Herbst-N 3,5 kg mit 50 kg Herbst-N

Nmin

Abzug Herbst-N

Anrechnung N in Biomasse zu VEN-Düngebedarf

Summe für Pflanzen nutzbarer N (Nmin + N-DBE + in Biomasse)

k
g
 N

/h
a

Problem:

- sehr üppiges Biomasse-

wachstum; bereits ohne 

Herbst-N wird die max. 

N-Anrechnung erreicht

=> aus fachlicher Sicht  

Reduzierung der

N-DBE nach DüV un-

bedingt sinnvoll

- 80 kg N, +1,5 dt Ertrag

- Herbst-N wurde  

aufgenommen

- Herbst-N-Abzug DüV 

kompensiert nicht gute 

Biomassebildung

- zusätzlich anteilige 

Anrechnung von 

aufgenommenen N

möglich

N-DBE BESyD fachl.erw. DüV BESyD fachl.erw. DüV

kg N gesamt 95 179 136 171

kg Herbst-N 0 0 50 50

dt/ha Ertrag 42,5 41,0 46,6 39,2

kg N-Saldo - 14 68 17 68
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5
4
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35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

45,0

47,0

49,0

51,0

53,0

55,0

WRaps: Ertrag, Öl%, N-Saldo in Abhängigkeit

von N-Düngung Pommritz, Lö4c, Ut3, AZ61, Ø 2021-23, Ludger

kg N/ha:  0           73        109        145 182 196        150       176        145        145       145

dav. im Herbst 0            0            0           0           0          50         50 0            0            0

fachlich erweiterte Berechnung BESyD DüV BESyD DüV ohne     ENTEC  Alzon

-50%     -25%   optimal    +25% S neoN

N-Düngung: 

+Ertrag, -Öl%

+N-Saldo

Herbst-N: bei 

BESyD und 

DüV gleich

DüV

siehe

BESyD

BESyD sehr gut 

-1 dt (n. signif.)

-51 kgN, -12 kgN-Saldo

ohne S-Düng.:

tendenziell 

negativ

stabilisierter N:

ENTEC schlechter, 

ALZON neoN positiv

51,5        50,6       49,7        48,9       48,8        48,7       49,7        49,5       49,4        49,6       49,4      Ölgehalt %

-134         -84         -59         -29           +7       Ñ0 (47)      -29         -19          -24         -17         -26       N-Saldo Diff. zu DüV 

N >opt.: +1,1dt (n.s.),

+37 kgN (noch <DüV),

+29 kgN-Saldo,

- N-Einsparung gegenüber 

DüV möglich, vor allem 

durch Biomassemodell

- Das heißt nicht, dass der

N-Bedarfswert der DüV

zu hoch ist!

- Es wird der N-Bedarfswert in 

dieser Höhe benötigt. Dies 

ist in schlechten Jahren und 

auf anderen Standorten 

ablesbar.

- Die Berechnung kann jedoch 

durch weitere Faktoren 

verbessert werden, z.B. 

durch das Biomassemodell 

(nicht in DüV enthalten, da 

nicht kontrollierbar).
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Zwischenfrüchte - erwartete Vorteilswirkungen

- Grundwasserschutz (Reduzierung N-Verlagerung)

- Erosionsschutz (Bodenbedeckung)

- Verbesserung/Erhalt Bodenfruchtbarkeit

(biologische Aktivität, Humusaufbau, Verdichtungen)

- Unkrautunterdrückung

- Auflockerung der Fruchtfolge

- Förderung von Insekten und Bienen

- Imagegewinn für die Landwirtschaft

Quelle: A. Schmidt, LfULG Fotos: Grunert, LfULG
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differenzierter Zwischenfruchtanbau vor Sommerung,

Entwicklung des Nmin und Sommerweizenertrag
Forchheim, V8a, Sl3, Az33, n=4, Ø 2022 u. 2023, N-Düngung Sommerweizen: 50% der N-DBE

in Abhängigkeit vom Leguminosenanteil der Zwischenfrucht

34,0 28,028,0 28,041,8 37,735,6 36,5
20

25

30

35

40

45

50
Datenreihen1 Datenreihen2 Datenreihen3 Datenreihen4

kg Nmin / ha in 0-90 cm Ertrag Sommerweizen (dt/ha)

64,3 63,3 64,8 64,0
60

61

62

63

64

65

Vegetationsende                  Vegetationsbeginn                      o. ZF 1) Legum 72%Leg  frostfeste

freieZF in ZF ZF           

ohne Zwi-

schenfrucht

Legum.

freie ZF
72% Legum-

anteil in ZF
frostfeste ZF

1) incl. nach DüV nicht erlaubter Herbst-N-Düngung ohne ZF

(ohne ZF ohne N: 62,2 dt; mit 60 kg Herbst-N ohne ZF: 66,3 dt)
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34,0 28,033,8 37,634,8 26,538,5 49,7
20

25

30

35

40

45

50

55

60
Datenreihen1 Datenreihen2 Datenreihen3 Datenreihen4

differenzierter Zwischenfruchtanbau vor Sommerung,

Entwicklung des Nmin und Sommerweizenertrag
Forchheim, V8a, Sl3, Az33, n=4, Ø 2022 u. 2023, N-Düngung Sommerweizen: 50% der N-DBE

in Abhängigkeit von der Nutzung der Zwischenfrucht

kg Nmin / ha in 0-90 cm Ertrag Sommerweizen (dt/ha)

Vegetationsende                  Vegetationsbeginn                      o. ZF 1) abfrie- Aberntg.  Einarbeitg.

rend ZF zu VE   ZF zu VE    

ohne Zwi-

schenfrucht

abfrierende

ZF
Aberntung

ZF zu VE

Einarbeitung

ZF zu VE

64,3 65,3 62,5 65,8
60

61

62

63

64

65

66

67

1) incl. nach DüV nicht erlaubter Herbst-N-Düngung ohne ZF

(ohne ZF ohne N: 62,2 dt; mit 60 kg Herbst-N ohne ZF: 66,3 dt)
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30,7 31,239,2 35,2
20

25

30

35

40

45

50

Datenreihen1 Datenreihen2

differenzierter Zwischenfruchtanbau vor Sommerung,

Entwicklung des Nmin und Sommerweizenertrag
Forchheim, V8a, Sl3, Az33, n=4, Ø 2022 u. 2023, N-Düngung Sommerweizen: 50% der N-DBE

in Abhängigkeit von der N-Düngung zur Zwischenfrucht

kg Nmin / ha in 0-90 cm Ertrag Sommerweizen (dt/ha)

Vegetationsende                  Vegetationsbeginn                      0 kg N/ha        60 kg N/ha

zur ZF             zur ZF 1)

0 kg N/ha

zur ZF

60 kg N/ha

zur ZF

64,1 64,0
60

61

62

63

64

65

1) incl. nach DüV nicht erlaubter Herbst-N-Düngung ohne ZF
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Exaktversuch Zwischenfrüchte mit/ohne N-Düngung

Wirkung auf SoWeizen-Ertrag u. Nmin in Forchheim

Sehr wichtiges Themenfeld. Wir benötigen exakte Daten für Ableitung von Handlungsempfehlungen und fachliche Diskussionen.

Hoher Aufwand in der versuchstechnischen Umsetzung und Beprobung.

Vielen Dank an die Kollegen und Kolleginnen der Versuchsstationen!    Das gilt natürlich auch für alle anderen Versuche.

Forchheim am 22.10.2021 und am 11.01.2023 Fotos: Grunert, LfULG
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104,9 114,2 56,736,3 75,0 48,233,9 67,2 44,7
0

20

40

60

80

100

120
Datenreihen1

Datenreihen2

Datenreihen3

ohne Zwischenfrucht

ZF Einarbeitung vor WW

ZF Aberntung vor WW

kg Nmin / ha in 0-90 cm Ertrag Winterweizen (dt/ha)

Zwischenfruchtanbau vor Winterweizen,

Entwicklung des Nmin und Weizenertrag
Nossen, Lö4b, Ut4, AZ63, n=4, Ø 3 Jahre (2021-23), 155 kg N/ha zu Winterweizen = 75 % der N-DBE 

nach Einarbeitung oder Aberntung der Zwischenfrucht

Aussaat WW                     VE                             VB ohneZF1) Einarbeitg.  Aberntg.ZF
(2021 0-60 cm)

105,3 101,2 99,4
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

1) incl. nach DüV nicht erlaubter Herbst-N-Düngung ohne ZF

(ohne ZF ohne N: 103,7 dt; mit 60 kg Herbst-N ohne ZF: 106,8 dt)
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40,3 68,3 42,257,8 91,1 54,7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Datenreihen1

Datenreihen2

kg Nmin / ha in 0-90 cm Ertrag Winterweizen (dt/ha)

0 kg N/ha zur ZF

60 kg N/ha zur ZF

Zwischenfruchtanbau vor Winterweizen,

Entwicklung des Nmin und Weizenertrag
Nossen, Lö4b, Ut4, AZ63, n=4, Ø 3 Jahre (2021-23), 155 kg N/ha zu Winterweizen = 75 % der N-DBE

in Abhängigkeit einer N-Düngung zur Zwischenfrucht

Aussaat WW                    VE                             VB              0 kg N/ha    60 kg N/ha 1)

(2021 0-60 cm)

99,7 102,9
98

99

100

101

102

103

104

1) incl. nach DüV nicht erlaubter Herbst-N-Düngung ohne ZF
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- Zwischenfruchtanbau kann die Menge des verlagerungsgefährdeten N vor Winter sehr deutlich reduzieren

wichtige Option zur Reduzierung von Nitratausträgen mit dem Sickerwasser 

- dies trifft auf Winterzwischenfrüchte und auch auf Sommerzwischenfrüchte vor z.B. Winterweizen zu

- diese positive Wirkung kann deutlich gefährdet sein durch:

- N-Düngung zur Zwischenfrucht

- hohen Leguminosenanteil in der Zwischenfrucht

- eine Nutzung (Abfuhr) des ZF-Aufwuchses vor Winter erzielt Vorteile gegenüber der Einarbeitung

und bei Winterzwischenfrüchten auch gegenüber einer abfrierenden ZF  

- entscheidend für positive Wirkungen sind erfolgreiche ZF-Etablierung und gute Wachstumsbedingungen

- positive Ertragswirkungen konnten bei Sommerweizen nach Winterzwischenfrucht erzielt werden

- positive Ertragswirkungen konnten bei Winterweizen nach Sommerzwischenfrucht nicht erzielt werden,

die N-Nachlieferung aus der ZF spielte hier offensichtlich noch keine Rolle

- die Quantifizierung der N-Nachlieferung nach differenziertem ZF-Anbau bleibt eine grundlegende Aufgabe

Schlussfolgerungen
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F&E-Verbundprojekt StaPrax-Regio: 

N-Stabilisierung in der Düngepraxis: Standortspezifische Optimierung

auf Basis meteorologisch-bodenkundlicher Parameter

Standortoptimierte stabilisierte N-Düngung

Projekt StaPraxRegio, 2020 - 2024

Quelle: Kreuter, SKW, 2024
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Versuchsstandorte StaPraxRegio 2021-23

Visualisierung 

Standortanalyse

Eigenschaften und Verbreitung von 
Böden

Klimatische Wasserbilanz
(Vegetationsperiode)

effektive Kationen-
austauschkapazität

Austauschhäufigkeit des 
Bodenwassers

Standortoptimierte stabilisierte N-Düngung

Projekt StaPraxRegio

Quelle: Kreuter, SKW, 2024


